Jagdpachtvertrag

über den gemeinschaftlichen Jagdbezirk / Eigenjagdbezirk

Jagdbezirk Nr.  _______________________                         

als Niederwild- / Hochwildrevier
Zwischen der Jagdgenossenschaft / Eigenjagdinhaber  ___________________________________________

vertreten durch _________________________________________________ (nachstehend Verpächter genannt)

und

1. dem
______________________________
in
_________________________________
2. dem
______________________________
in
_________________________________
3. dem
______________________________
in
_________________________________
vertreten durch
__________________________________________________ (nachstehend Pächter genannt)
wird im Wege der Einholung schriftlicher Gebote / freihändigen Vergabe / öffentlichen Ausschreibung / öffentlichen Versteigerung / Pachtverlängerung ( nach Auslage der Vertragsbedingungen vom _________________ bis _________________ ) folgender Pachtvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand

(1) Der Verpächter verpachtet dem Pächter die gesamte Jagdnutzung auf den zum  _________________________     gehörenden Grundstücken, soweit sie nicht durch §2 dieses Vertrages von der Verpachtung ausgeschlossen sind, ohne Gewähr für die Größe und Ergiebigkeit der Jagd.

(2) Flächen, die nicht zum Jagdbezirk gehören, aber irrtümlich mitverpachtet sind, gelten als nicht mitverpachtet; Flächen, die nicht zum Jagdbezirk gehören, aber irrtümlich von der Verpachtung ausgeschlossen sind, gelten als verpachtet.

(3) Hört der verpachtete Jagdbezirk infolge Ausscheidens einer oder mehrerer Grundflächen auf, ein selbstständiger Jagdbezirk zu sein, so erlischt dieser Vertrag, sofern nicht §14 BJG Anwendung findet.

(4) Der Pächter kann den Vertrag mit halbjähriger Frist zum Ende des Pachtjahres gemäß §595 BGB kündigen, wenn der Jagdbezirk um mehr als ein Fünftel größer oder kleiner geworden ist.
§ 2 Beschreibung und Gebote

(1) Der verpachtete Jagdbezirk wird wie folgt beschrieben (Lageplan in der Anlage):

(2) Von den Flächen ausgeschlossen beleiben:

a. Flächen, auf denen die Jagd kraft Gesetztes ruht: 

b. Sonstige Flächen: 

(3) Es wird somit die Jagdnutzung auf einer Fläche von etwa ______________ ha verpachtet

Davon etwa __________ ha Wald, __________ ha Feld, __________ ha Gewässer.

(4) Die Jagd auf nachstehenden Flächen

ist folgenden Beschränkungen unterworfen:

§ 3 Veränderungen

(1) Infolge Abrundung oder anderweitiger Grenzziehung ab ______________________________________ 

werden folgende Flächen zum Jagdbezirk hinzutreten:

(2) Infolge Abrundung oder anderweitiger Grenzziehung ab ______________________________________ 

werden folgende Flächen zum Jagdbezirk ausscheiden:

(3) Der Pachtpreis erhöht – ermäßigt – sich entsprechend. Das dem Pächter in § 1 gewährte Kündigungsrecht steht ihm in diesem Falle nicht zu.

(4) Ändert sich die der Jagdnutzung unterliegende Fläche während der Pachtdauer auf weitere Weise, gilt Abs. 3 Satz 1 entsprechend.

§ 4 Pachtdauer

(1) Die Pacht beginnt am _______________ und wird auf _____ Jahre, _____ Monate, _____ Tage, festgesetzt. Das Pachtjahr beginnt am 1. April eines jeden Jahres und endet am 31. März des folgenden Jahres.

§ 5 Pachtpreis

(1) Der Pachtpreis wird auf ____________________ EUR je Pachtjahr festgesetzt.

Pachtpreis in Worten _____________________________________________________________. 

Er ist jährlich im voraus bis zum dritten Werktag eines jeden Pachtjahres vom Pächter auf das Konto

Konto Nr. 

_____________________________________
BLZ


_____________________________________

Bank

_____________________________________
 Kontoinhaber

_____________________________________
(2) Mehrere Pächter haften als Gesamtschuldner für die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen.

(3) Mehrere Verpächter haben die Stellung von Gesamtgläubigern.

(4) Ist die Pachtzeit nicht auf volle Pachtjahre festgesetzt, so ist für die vor dem ersten liegende Zeit der Pachtpreis auf volle Monate nach oben abgerundet zu errechnen und binnen eines Monats nach Abschluss des Vertrages zu zahlen.

§ 6 Jagderlaubnisse

(1) Jeder Pächter darf höchstens _______ unentgeltliche Jagderlaubnisscheine ausgeben; hierbei zählen der für einen bestellten Jagdaufseher und für einen gelegentlichen Jagdgast erteilte Erlaubnisschein nicht mit.

(2) Der Verpächter kann der Bestellung eines Jagdaufsehers aus wichtigen, in der Person des Betroffenen liegenden Gründen widersprechen.

(3) Wohnt der Pächter außerhalb der Gemeinde, hat er einen ortsansässigen Jäger für unaufschiebbare Maßnahmen zu benennen, es sei denn, die Entfernung zum Revier beträgt nicht mehr als 30 km.

(4) Die Unterverpachtung und Erteilung entgeltlicher Jagderlaubnisscheine ist – ausgeschlossen – nur mit Zustimmung des Verpächters und vorbehaltlich etwaiger Beanstandungen durch die Untere Jagdbehörde zulässig.

(5) Alle Jagderlaubnisscheine sind von sämtlichen Pächtern zu unterzeichnen, sofern sie sich hierzu nicht gegenseitig bevollmächtigt haben.

(6) Zuwiderhandlungen gegen die Vereinbarung in Abs. 4 berechtigen den Verpächter nach einmaliger Abmahnung im Falle der Wiederholung zur fristlosen Kündigung des Vertrages.

Die landesgesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

§ 7 Schutz und Hege

(1) Verpächter und Pächter unterliegen dem Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme und der Hegepflicht.

(2) Der Pächter verpflichtet sich, während der landwirtschaftlichen Nutzzeit fremde Grundstücke tunlichst zu schonen, insbesondere besäte Felder und ungemähte Wiesen.

(3) Der Verpächter verpflichtet sich, im Interesse der Allgemeinheit und des Pächters, am Schutze des Wildes mitzuwirken, insbesondere mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln innerhalb und außerhalb der Jagdgenossenschaft darauf hinzuwirken, 

a. Dass Landwirte beim Einsatz motorisierter Mäh- und Erntemaschinen zum Schutze des Wildes Wildretter verwenden.

b. Dass Landwirte in den Monaten Mai und Juni den Pächter in jedem Fall einige Tage vor dem Einsatz motorisierter Mähmaschinen unterrichten, damit er rechtzeitig das Jungwild aus den betreffenden Flächen verscheuchen kann.

c. Dass Landwirte und Waldbesitzer dem Pächter verdächtige Beobachtungen mitteilen, die auf Wilderei oder Wildseuchen schließen lassen (z.B. Schlingen, Fallen, unbekannte Schüsse, totes Schalenwild, u.ä.);

d. Dass Hundehalter ihre Hunde nicht frei im Jagdbezirk laufen lassen.

(4) Der Verpächter unterstützt den Pächter bei der Erfüllung der gesetzlichen Hegepflicht und der Verhütung von Wildschäden, insbesondere durch das Bereitstellen von geeignetem Gelände für die Anlage von Wildäckern, Wildwiesen, und Schutzstreifen. Er stellt hierfür die in der Anlage bezeichneten Flächen gegen ein Entgelt von ___________________ EUR pro _______________ (in Worten: _______________________________________________________) zur Verfügung. Der Pächter verpflichtet sich, diese Flächen auf seine Kosten in der genannten Weise zu bewirtschaften. (Landesrechtliche Vorschriften beachten)
 § 8 Ersatz von landwirtschaftlichen Wildschäden

(1) Der Pächter ist zum Wildschadenersatz auf landwirtschaftlich genutzten Flächen im nachstehenden Umfang / nicht verpflichtet:

(2) Der Verpächter verpflichtet sich, zur Verhinderung von Wildschäden folgende Vorkehrungen zu treffen:

§ 9 Ersatz von forstwirtschaftlichen Wildschäden

(1) Der Pächter ist zum Wildschadenersatz auf waldwirtschaftlich genutzten Grundstücken im nachstehenden Umfang / nicht verpflichtet:

(2) Der Pächter beteiligt sich an den Kosten zur Verhütung von Wildschäden bis zu einer Höhe von _____________________ EUR (in Worten ________________________________________________) je Jagdjahr.

Die landesgesetzlichen Vorschriften sind zu beachten.

§ 10 Besondere Vereinbarungen

Ferner werden folgende Sonderbedingungen vereinbart:

(1) Zur waidgerechten Ausübung der Jagd hat der Pächter einen brauchbaren Jagdhund zu halten, oder nachzuweisen, daß ein Dritter ihm einen solchen Hund jederzeit zur Verfügung stellt. Die landesgesetzlichen Regelungen sind zu beachten

(2) _______________________________________________________________________________

(3) _______________________________________________________________________________

§ 11 Kündigung

(1) Der Verpächter kann den Pachtvertrag vor Ablauf der Pachtzeit fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund gegeben ist, insbesondere wenn

a. Der Pächter wegen Jagdwilderei gemäß §§ 292 und 294 des Strafgesetzbuches rechtskräftig verurteilt ist;

b. Der Pächter wiederholt oder gröblich gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen über die Ausübung der Jagd zuwiderhandelt;

c. Der Pächter mit der Zahlung des Pachtzinses trotz vorheriger Zahlungsaufforderung länger als 3 Monate im Rückstand ist;

d. Unter den Mitpächtern so erhebliche Differenzen aufgetreten sind, daß eine ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nicht mehr gewährleistet erscheint.

(2) Der Verpächter kann den Pachtvertrag mit halbjähriger Frist zum Ende des Pachtjahres kündigen, wenn der Pächter mit der Erfüllung einer rechtskräftig festgestellten Verpflichtung zum Ersatz von Wildschäden auf einem zum Jagdbezirk gehörigen Grundstück länger als 3 Monate in Verzug ist.

(3) Im Falle einer Kündigung auf Grund von Abs. 1 hat der Pächter die Kosten der erneuten Verpachtung zu tragen und dem Verpächter den sich aus der Beendigung des Pachtvertrages ergebenden Schaden im Rahmen des § 13 Satz 3 BJG zu ersetzen.

(4) Im Falle des Konkurses finden die §§ 19 und 21 der Konkursordnung entsprechende Anwendung.

§12 Tod des Pächters

Stirbt der Pächter vor Ablauf der Pachtzeit, so können der Verpächter und der Erbe den Pachtvertrag mit halbjähriger Frist zum Ende des Pachtjahres kündigen. Bei mehreren Pächtern bleibt der Pachtvertrag mit den übrigen hiervon unberührt; § 13a BJG gilt entsprechend. (Diese Bestimmung gilt nur, soweit sie nicht in Widerspruch mit den landesrechtlichen Vorschriften steht).
§ 13 Sonstiges

Die Unwirksamkeit eines Teiles dieses Vertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages. Im übrigen richtet sich der Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften.

(Ort)
















(Datum)

(Verpächter)

(Pächter)


Vorstehender Vertrag ist gemäß § 12 Abs. 1 des Bundesjagdgesetztes angezeigt worden. Beanstandungen werden laut Anlage / nicht erhoben.

Nicht zutreffendes ist zu streichen

__________________________________________              _________________________________________
(Ort)






(Datum)

Der Landrat – Oberbürgermeister


Der Oberkreisdirektor – Oberstadtdirektor


Untere Jagdbehörde

Dieses Formular ist in Anlehnung an den Jagdpachtvertrag aus dem Verlag Paul Parey erstellt.
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